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 1.  NEUIGKEITEN ZUR CORONA-KRISE 
  UND HOCHWASSERKATASTROPHE

1.1

•

•

1.2

•

Umsatzsteuer: Billigkeitsmaßnahmen im Zusammenhang mit der Flutkatastrophe vom Juli 2021 − Verlängerung  
bis zum 31.12.2021

Private Impfzentren: Helfer können Übungsleiter- oder Ehrenamtspauschale in Anspruch nehmen 

Bereits im Februar 2021 hatten die Finanzministerien 
von Bund und Ländern geregelt, dass freiwillige 
Helfer in Impfzentren die Übungsleiter- oder Ehren-
amtspauschale in Anspruch nehmen können, so dass 
Vergütungen für bestimmte Tätigkeiten bis zu einem 
festgelegten Betrag steuerfrei bleiben:

Helfer, die direkt an der Impfung beteiligt sind, 
also in Aufklärungsgesprächen oder beim Impfen 
selbst, können die Übungsleiterpauschale von 
2.400 EUR für das Jahr 2020 bzw. 3.000 EUR für 
das Jahr 2021 beanspruchen.
Wer sich in der Verwaltung und der Organisation 
von Impfzentren engagiert, kann die Ehrenamts-
pauschale von 720 EUR (in 2020) bzw. 840 EUR  
(in 2021) in Anspruch nehmen.

Hinweis: 
Nach dem Einkommensteuergesetz ist es für die 
Übungsleiter- und die Ehrenamtspauschale eigent-
lich notwendig, dass die freiwillig Tätigen über einen 
gemeinnützigen oder öffentlichen Arbeitgeber (z. B. 
das Land oder eine Kommune) angestellt sind.

Das Finanzministerium Baden-Württemberg hat jetzt 
erklärt, dass die Pauschalen nun ausnahmsweise 
auch in Anspruch genommen werden können, 

wenn das Impfzentrum von einem privaten Dienst-
leister betrieben wird oder die Helfer in den 
zentralen Impfzentren und den Kreisimpfzentren 
über einen privaten Personaldienstleister angestellt 
sind. Diese Gleichbehandlung aller Freiwilligen gilt 
übergangsweise für die Zeiträume 2020 und 2021. 
Darauf haben sich Bund und Länder verständigt. 
Mit dieser Regelung trägt die Finanzverwaltung 
dem Umstand Rechnung, dass die Struktur der in  
kürzester Zeit eingerichteten Impfzentren sehr 
unterschiedlich ausgestaltet ist und nicht alle Impf-
zentren direkt von einer Kommune, dem Land oder 
einer gemeinnützigen Einrichtung betrieben werden.

Hinweis: 
Sowohl Übungsleiter- als auch Ehrenamtspauschale 
greifen lediglich bei Vergütungen aus nebenberuf-
lichen Tätigkeiten. Eine solche Tätigkeit liegt in der 
Regel nur vor, wenn sie im Jahr nicht mehr als ein 
Drittel der Arbeitszeit einer vergleichbaren Voll-
zeitstelle in Anspruch nimmt. Es können aber auch 
solche Helfer nebenberuflich tätig sein, die keinen 
Hauptberuf ausüben, etwa Studenten oder Rentner.

Quelle: Finanzministerium Baden-Württemberg, Pressemitteilung  

v. 20.08.2021

Mit Schreiben vom 23.07.2021 hat das Bundes-
ministerium der Finanzen (BMF) diverse Billig-
keits regelungen im Zusammenhang mit der Flut-
katastrophe infolge der Unwetterereignisse im Juli 
2021 getroffen, die ursprünglich befristet bis zum 
31.10.2021 gelten sollten. 
Nun hat das BMF mit Schreiben vom 28.10.2021 die 
Verlängerung folgender Maßnahmen bis 31.12.2021 
beschlossen:

Unentgeltliche Verwendung von dem Unternehmen 
zugeordneten Gegenständen (Investitionsgütern)  
zur Suche und Rettung von Flutopfern, Beseitigung 
der Flutschäden

Bei der unentgeltlichen Verwendung von dem Un-
ter nehmen zugeordneten Gegenständen (In vesti-
tions  gütern), die zuvor zum vollen oder teilweisen 
Vorsteuerabzug berechtigt haben (z. B. die un ent-
geltliche Überlassung von Baufahrzeugen), zur 
Bewältigung der unwetterbedingten Schäden und 
Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021, die 
außer halb des Unternehmens liegen, oder für den 
privaten Bedarf des durch die Unwetter betroffenen 
Personals, wird im Billigkeitswege befristet bis  
zum 31.12.2021 auf die Besteuerung einer unent-
gelt lichen Wertabgabe verzichtet.
Unentgeltliche Erbringung einer sonstigen Leistung 
(z. B. Personalgestellung)
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Bei der unentgeltlichen Erbringung einer sonsti gen 
Leistung durch den Unternehmer (z. B. Personal-
gestellung, Aufräumarbeiten mit eigenem Gerät 
und Personal) für Zwecke, die unmittelbar der 
Bewältigung der unwetterbedingten Schäden und 
Folgen der Flutkatastrophe vom Juli 2021 dienen, 
die außerhalb des Unternehmens liegen, oder 
für den privaten Bedarf des durch die Unwet ter 
betroffenen Personals, wird im Billigkeitswege 
befristet bis zum 31.12.2021 auf die Besteuerung 
einer unentgeltlichen Wertabgabe verzichtet.
Sachspenden
Bei unentgeltlichen Zuwendungen aus einem 
Unternehmen nach § 3 Abs. 1b UStG, die

im Zeitraum vom 15.07.2021 bis 31.12.2021
erfolgen, wird aus Billigkeitsgründen auf eine 
Besteuerung verzichtet, wenn es sich bei den 
gespendeten Gegenständen um

Lebensmittel, Tierfutter,

für den täglichen Bedarf notwendige Güter 
(insbesondere Hygieneartikel, Reinigungsmittel, 
Kleidung, Geschirr oder medizinische Produkte) 
oder
zur unmittelbaren Bewältigung des Unwetter-
ereignisses sachdienliche Wirtschaftsgüter (z. B. 
Pumpen, Werkzeug, Maschinen)

handelt und
die Gegenstände den unmittelbar von der Flut-
katastrophe betroffenen Menschen zugute-
kommen.

Beabsichtigen Unternehmer bereits bei Bezug oder 
Herstellung der gespendeten Waren eine ent spre-
chen de unentgeltliche Weitergabe, wird unter den 
gleichen Bedingungen und den weiteren Voraus -
setzungen des § 15 UStG ein entsprechender Vor-
steuerabzug im Billigkeitswege gewährt.

Quelle: BMF-Schreiben vom 28.10.2021 – III C 2 – S 7030/21/1000/:001 

(DOK 2021/1136408) und BMF-Schreiben vom 23.07.2021, BStBl. I  

S. 1024

•

•

•

 2. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN 
FÜR UNTERNEHMEN

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat ent schie-
den, dass ein vermietetes Grundstück im Inland 
allein keine feste Niederlassung im Inland begrün-
det. Ausländische Unternehmer, die ein im Inland 
gelegenes Grundstück vermieten, sind nicht insoweit 
als im Inland ansässig zu behandeln. Dies hat zur 
Folge, dass für deren B2B-Umsätze das Reverse-
Charge-Verfahren anzuwenden ist.
Im Streitfall ging es um eine Gesellschaft mit Sitz 
und Geschäftsleitung auf der Kanalinsel Jersey. 
Sievermietete eine Immobilie in Wien umsatz-
steuer pflichtig an zwei österreichische Unter-
nehmer. Mit der Verwaltung beauftragte sie ein  
Haus ver wal tungsunternehmen. Die Manage ment -
ent schei  dungen sowie die Auswahl von Dritt unter-
neh men traf sie selbst. Strittig war, ob sie für ihre 
Vermietungstätigkeit im Zusammenhang mit der 
Immobilie in Ermangelung einer festen Niederlas-
sung in Österreich keine Umsatzsteuer schuldete. 
Das Finanzamt war der Ansicht, dass sie in Öste rreich 
ansässig sei und Umsatzsteuer abzuführen habe.

Der EuGH sah dies jedoch anders. Eine um satz-
steuerliche Betriebsstätte setze zwingend eine  
per sonelle Ausstattung voraus. Eine noch so  
bestän  dige sachliche Ausstattung allein genüge  
nicht. Im Streit fall verfüge die Vermieterin nicht 
über eigenes Personal. Eine Immobilie, bei der 
keine personelle Ausstattung vorhanden sei, die 
zu autonomem Handeln befähige, erfülle nicht die  
von der Rechtsprechung aufgestellten Kriterien für 
die Einstufung als feste Niederlassung.
Eine in einem Mitgliedstaat vermietete Immobilie 
stellt daher keine feste Niederlassung dar, wenn 
der Eigentümer der Immobilie nicht über eigenes 
Personal für die Leistungsbewirkung im Zusam-
menhang mit der Vermietung verfügt.

Hinweis: 
Das Urteil widerspricht der deutschen Verwal-
tungs auffassung. Die deutsche Finanzverwaltung 
behandelt Unternehmer, die ein im Inland gelegenes 
Grundstück besitzen und steuerpflichtig vermieten, 

Vermietung: Keine umsatzsteuerliche Betriebsstätte ohne Personal 



In einem neuen Urteil hat der Bundesfinanzhof 
(BFH) entschieden, dass der Betrieb von Flücht lings-
unterkünften durch eine GmbH von der Umsatz-
steuer befreit ist. Gleiches gilt auch für den Betrieb 
einer kommunalen Obdachlosenunterkunft.
Im Urteilsfall betrieb die klagende GmbH eine 
Vie l  zahl von Unterbringungseinrichtungen für 
Flücht    linge, Aussiedler und Obdachlose, darunter 
Gemein schaftsunterkünfte für Flücht linge in kom-
mu  naler Trägerschaft, Erstauf nahme ein rich tun gen 
verschiedener Bundesländer und eine städtische  
Ob dachlosen unterkunft. Die GmbH verantwortete 
in der Regel die Ausstattung der jeweiligen Unter-
kunft, deren Reinigung und personelle Besetzung 
sowie die soziale Betreuung der untergebrachten  
Personen. Das Finanzamt behandelte die Um sätze 
aus dem Betrieb der Flüchtlings- und Obdachlosen-
unterkünfte als umsatz steuerpflichtig.
Der BFH leitete jedoch eine Steuerbefreiung der 
Umsätze direkt aus dem Europarecht ab. Demnach 
sind eng mit der Sozialfürsorge und der sozialen 
Sicherheit verbundene Dienstleistungen steuerfrei, 
wenn sie von Einrichtungen erbracht werden, die 
der betreffende Mitgliedstaat als Einrichtungen mit 
sozialem Charakter anerkannt hat.
Diese Voraussetzung war hier gegeben. Denn die 
GmbH war als Einrichtung mit (im Wesentlichen) 
sozialem Charakter anerkannt, insbesondere weil  
die Übernahme des Betriebs von Flüchtlings unter-
künften durch private Dritte in verschiedenen 

Bundesländern durch spezifische Vorschriften 
geregelt ist. Für den BFH war hierbei unerheblich, 
dass die GmbH ihre Leistungen nicht unmittelbar 
gegenüber den Flüchtlingen und Obdachlosen, 
sondern gegenüber den Trägern der Unterkünfte  
(den Ländern und Kommunen) erbrachte.
Bei dem Betrieb der Flüchtlings- und Obdachlosen-
unterkünfte handelte es sich zudem um eng mit 
der Sozialfürsorge oder der sozialen Sicherheit  
ver bundene Dienstleistungen, die für die Unter-
bringung der Flüchtlinge und Obdachlosen unerläss-
lich sind, da die in den Unterkünften aufgenom me-
nen Menschen wirtschaftlich hilfsbedürftig sind. Sie 
gehören damit zum begünstigten Personenkreis. Für 
die Umsatzsteuerbefreiung unerheblich war nach 
Auffassung des Gerichts hingegen insbesondere die 
asylrechtliche Funktion der Flüchtlingsunterkünfte 
und der mit einer Obdachlosenunterkunft verfolgte 
Zweck der Gefahrenabwehr.

Hinweis: 
Der BFH konnte über die Klage nicht abschließend 
entscheiden und verwies die Sache zurück an das 
Finanzgericht (FG), da die GmbH neben dem Betrieb 
der Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte noch 
weitere Umsätze getätigt hatte, zu denen noch 
Feststellungen des FG nachzuholen waren.

Quelle: BFH, Urt. v. 24.03.2021 - V R 1/19

Flüchtlings- und Obdachlosenunterkünfte: BFH leitet Umsatzsteuerbefreiung direkt aus Europarecht ab 2.2

2.3

Das Finanzgericht Köln hat entschieden, dass der 
vom Betreiber eines Blockheizkraftwerks (BHKW) 
erzeugte und selbst (dezentral) verbrauchte Strom 
keine umsatzsteuerliche Lieferung an einen Strom-
netzbetreiber darstellt.
Die Betreiberin eines BHKW ist eine Anstalt öffent-
lichen Rechts. Sie hatte auf ihrem Gelände ein BHKW 
zur Strom- und Wärmeerzeugung errichtet. Das 
BHKW wurde an das eigene Stromnetz der Anstalt 
angeschlossen und außerdem an das allgemeine 
Stromversorgungsnetz des Stromnetzbetreibers. Die 

Anstalt verbrauchte den im BHKW erzeugten 
Strom fast vollständig selbst (dezentral). Es wurde 
kein Strom in das Netz des Stromnetzbetreibers 
eingespeist. Selbst bei geringer Grundlast war der 
Strom verbrauch der Anstalt fast doppelt so hoch 
wie die durch das BHKW erzeugte Strommenge.  
Die Anstalt stellte dem Stromnetzbetreiber die im 
Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) vorge sehe -
nen Zuschläge für den dezentral verbrauchten  
Strom in Rechnung.

Blockheizkraftwerk: Umsatzsteuerliche Behandlung der Stromerzeugung 
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insoweit als im Inland ansässig. Deshalb sollten bis-
herige umsatzsteuerliche Einordnungen vor dem  
 
 

Hintergrund dieser Rechtsprechung geprüft und neu 
bewertet werden.

Quelle: EuGH, Urt. v. 03.06.2021 - C-931/19



Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat sich 
zur Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige 
Leistungen mittels Gutschrift geäußert.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat bereits 2019 ent-
schieden, dass eine Gutschrift, die nicht über eine 
Leistung eines Unternehmers ausgestellt ist, einer 
Rechnung nicht gleichsteht und keine Steuerschuld 
(unrichtiger Steuerausweis) begründen kann. Das 
BMF setzt diese Rechtsprechung des BFH nun ent-
sprechend um.
Nach Auffassung des BFH steht ein als Gutschrift 
verwendetes Abrechnungsdokument an einen 
Nicht unternehmer einer Rechnung nicht gleich. 
Dieses Abrechnungsdokument führe daher nicht 
zu einer Steuerschuld (unrichtiger Steuerausweis). 
Ein Vorsteuerabzug sei ausgeschlossen, da die 
abgerechnete Leistung nicht von einem Unter-
nehmer ausgeführt worden sei.
Sofern eine Gutschrift zwischen zwei Unternehmern 
über eine nicht erbrachte Leistung ausgestellt 
werde, stehe dieses Abrechnungsdokument einer  
Rechnung gleich. Dies könne eine Steuerschuld 
begründen. Das Urteil des BFH sei auf diese Fälle 

jedoch nicht anwendbar, da es nicht an der vom 
BFH als ausschlaggebend angesehenen Unter-
nehmerstellung des Gutschriftempfängers mangele. 
Ein Vorsteuerabzug sei nicht möglich.
Das BMF hat klargestellt, dass durch einen wirk-
samen Widerspruch des Gutschriftempfängers 
gegen eine ihm erteilte Gutschrift ab dem Be-
steuerungszeitraum des wirksamen Widerspruchs 
kein Rechnungsdokument mehr vorliege. Dem 
Aussteller der Gutschrift liege somit ab diesem 
Zeitpunkt keine Rechnung mehr vor, so dass kein 
Vorsteuerabzug mehr möglich sei.
Ferner führe allein ein wirksamer Widerspruch 
gegen eine Gutschrift nicht zur Beseitigung der 
Steuer  gefährdung. Auch in diesem Fall schulde 
der Gutschriftempfänger die ausgewiesene Steuer  
weiter hin, bis die Steuergefährdung beseitigt sei.

Hinweis: 
Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 19.08.2021 - III C 2 - S 7283/19/10001 :002

2.4 Gutschrift: Abrechnung über nicht ausgeführte sonstige Leistung 

Das Finanzamt nahm in Übereinstimmung mit 
einer entsprechenden Verwaltungsanweisung an, 
dass der Strom fiktiv vom Betreiber des BHKW an 
den Stromnetzbetreiber geliefert werde. Bemes-
sungs grundlage der Lieferung sei der übliche 
Marktpreis zuzüglich der vorgesehenen Zuschläge. 
Das Finanzamt ging ferner davon aus, dass der 
Strom anschließend vom Stromnetzbetreiber an 
den Betreiber des BHKW zurückgeliefert werde. 
Bemessungsgrundlage für die Rücklieferung sei 
der übliche Strompreis ohne Berücksichtigung des 
KWK-Zuschlags. Somit erließ das Finanzamt einen 
entsprechenden Umsatzsteuerbescheid.
Die hiergegen gerichtete Klage hatte Erfolg. Die 
Anstalt hat hinsichtlich des von ihr erzeugten und 
dezentral verbrauchten Stroms keine umsatz steuer-
lich relevanten Leistungen gegenüber dem Strom-
netzbetreiber erbracht. Die Lieferung von Strom  
an den Netzbetreiber scheitere an der hierfür erfor-
der lichen Übertragung der Verfügungsmacht. Da 
der im BHKW erzeugte und dezentral verbrauchte 
Strom unstreitig nicht in das allgemeine Stromnetz 
des Netzbetreibers eingespeist werde, würden weder 

Substanz noch Wert oder Ertrag des selbsterzeugten 
Stroms an den Netzbetreiber übertragen. Die bloße 
Möglichkeit zur Einspeisung des selbsterzeugten 
Stroms durch einen Anschluss des eigenen Strom-
netzes an das Stromnetz eines Netzbetreibers oder 
die Verpflichtung des Netzbetreibers zur Zahlung 
des KWK-Zuschlags nach § 4 Abs. 3a KWKG 2009 
führten ebenfalls nicht zu einer Übertragung von 
Substanz, Wert oder Ertrag des selbsterzeugten 
Stroms an den Netzbetreiber. Durch den dezen-
tralen Stromverbrauch erfülle der Betreiber eines 
BHKW im Übrigen auch keinen anderen Leistungs-
tatbestand des Umsatzsteuergesetzes oder der 
Mehrwertsteuersystemrichtlinie (MwStSystRL).

Hinweis: 
Die Revision ist beim Bundesfinanzhof anhängig. 
Da das Urteil im Widerspruch zu den geltenden Ver-
waltungsanweisungen steht, sollten ent sprechen de 
Umsatzsteuerfestsetzungen ggf. offen gehalten 
werden.

Quelle: FG Köln, Urt. v. 16.06.2021 - 9 K 2943/16, Rev. (BFH: V R 22/21)
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2.5

2.6

2.7

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat erneut 
zur Ortsbestimmung bei Veranstaltungen Stellung 
genommen und den Umsatzsteuer-Anwendungs-
erlass entsprechend angepasst.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte sich 
bereits im Jahr 2019 mit dieser Problematik 
auseinandergesetzt. Bislang vertrat die Finanz-
verwaltung die Auffassung, dass eine Voraussetzung 
für die Anwendung der Ortsregelung bei Ver-
anstaltungen auf dem Gebiet des Unterrichts und 
der Wissenschaft sei, dass diese Veranstaltung für  
die Öffentlichkeit allgemein zugänglich sei. Gemäß  
der Rechtsprechung des EuGH muss diese Voraus-
setzung für die Anwendung der Ortsregelung 
jedoch nicht erfüllt sein. Das BMF hat diese Recht-
sprechung des EuGH kürzlich übernommen, nach 
Veröffentlichung des dazu ergangenen Schreibens 
aber festgestellt, dass eine Umsetzung mit sofortiger 
Wirkung in der Praxis nicht möglich ist.
Damit Unternehmen ausreichend Zeit für die 
Um setzung der Neuregelungen haben, hat das 

BMF nun eine Nichtbeanstandungsregelung ein-
ge führt. Danach wird es für vor dem 01.01.2022 
ausgeführte Leistungen, die der Öffentlichkeit nicht 
allgemein zugänglich sind, nicht beanstandet, wenn 
die Beteiligten übereinstimmend zur Leistungs-
ortbestimmung die bisher geltende Regelung 
anwenden.

Hinweis: 
Unionsrechtlich gilt als Ort einer Dienstleistung 
gegenüber einem Steuerpflichtigen, betreffend die 
Eintrittsberechtigung sowie die damit zusammen-
hängenden Dienstleistungen für Veranstaltungen 
auf dem Gebiet der Kultur, Künste, des Sports, der 
Wissenschaft, des Unterrichts, der Unterhaltung oder 
für ähnliche Veranstaltungen wie Messen und Aus-
stellungen, der Ort, an dem diese Veranstaltungen 
tatsächlich durchgeführt werden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 19.08.2021 - III C 3 - S 7117-b/20/10002 :002

Umsatzsteuer: Ortsbestimmung bei Veranstaltungen 

Der Gesetzgeber hat die Voraussetzungen für die 
Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher 
Art Ende 2008 gesetzlich fixiert. Außerdem hat er 

geregelt, wann die Rechtsfolgen einer verdeckten 
Gewinnausschüttung bei Betrieben gewerblicher 
Art eintreten und wie mit Verlustvorträgen im Fall 

Öffentliche Hand: Besteuerung von Betrieben gewerblicher Art und Eigengesellschaften 
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Bereits im Februar 2021 hatte das Bundesministe-
rium der Finanzen (BMF) eine Abstandnahme 
vom Steuerabzug für beschränkt steuerpflichtige 
Vergütungen zugelassen, die für die zeitlich befristete 
Überlassung von Rechten gezahlt werden. Diese 
Vereinfachungsregelung erfasste zunächst nur Ver-
gütungen, die bis zum 30.09.2021 flossen.

Hinweis: 
Voraussetzung für die Abstandnahme vom Steuer-
abzug ist demnach unter anderem, dass der 
Ver gütungsschuldner im Inland weder einen 
Wohn   sitz, einen gewöhnlichen Aufenthalt, eine 
Geschäfts leitung noch einen Sitz hat. Der Ver-
gü tungs   gläubiger muss zudem in einem Staat 
ansässig sein, mit dem Deutschland ein an wend      ba-
res Doppelbesteuerungsabkommen abge schlos sen 
hat. Weitere Voraussetzung ist, dass beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) bis zum 31.12.2021 

ein Antrag auf Freistellung vom Steuerab zug  
gestellt wird.
In einem neuen Schreiben hat das BMF erklärt, 
dass diese Vereinfachungsregelung für Fälle zeitlich 
befristeter Rechteüberlassungen nun auch für Ver-
gütungen in Anspruch genommen werden kann, 
die dem Vergütungsgläubiger nach dem 30.09.2021, 
jedoch vor dem 01.07.2022 zufließen. Die im BMF-
Schreiben aus dem Februar 2021 formulierten 
Voraussetzungen müssen für die Abstandnahme 
vom Steuerabzug nach wie vor erfüllt werden.

Hinweis: 
Für sämtliche vor dem 01.07.2022 zufließenden Ver-
gütungen muss der Antrag auf Freistellung vom 
Steuerabzug nun bis zum 30.06.2022 beim BZSt 
gestellt werden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 14.07.2021 - IV B 8 - S 2300/19/10016 :007

Zeitlich befristete Rechteüberlassung: Finanzverwaltung verlängert Vereinfachungsregelung für Vergütungen 
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der Zusammenfassung von Betrieben gewerblicher 
Art umzugehen ist. Das Bundesfinanzministerium 
(BMF) hat sich zur Anwendung dieser Regelungen  
bei dis quo taler Verlusttragung von Eigengesell schaf-
ten mit mehreren juristischen Personen des öffent-
lichen Rechts (jPöR) als Gesellschafterinnen geäußert 
und seine Verwaltungs an weisung von 2009 ergänzt.
Im Fokus steht die disquotale Verlusttragung bei  
Eigen gesellschaften mit mehreren jPöR als Gesell-
schaftern. Verluste aus einzelnen Dauer verlust-
geschäften, die sich vor der Verlustübernahme 
ergeben, müssen nachweislich von der jPöR als 
Gesellschafterin getragen werden. Für die Verlust-
tragung ist es nicht erforderlich, dass die Verluste 
jährlich durch Einlagen ausgeglichen werden. Sind 
mehrere jPöR Gesellschafter, müssen die gesamten 
Verluste von diesen Beteiligten getragen werden. Das 
BMF verdeutlicht dies anhand eines Beispiels.

Beispiel: 
Zwei Gemeinden sind jeweils zur Hälfte Gesellschaf-
ter einer GmbH, die in beiden Gemeinden jeweils 
ein Bad betreibt. Beide Gemeinden haben eine  
von der Beteiligungsquote abweichende Verlust tra-
gung vereinbart. Diese sieht vor, dass die Verluste 
entsprechend den im jeweiligen Gemeindegebiet 
entstandenen Bäderverlusten zu tragen sind. Die 
Verlusttragungsvereinbarung ist anzuerkennen. Die 
GmbH ist damit eine Eigengesellschaft.

Hinweis: 
Diese Grundsätze sind auf alle offenen Fälle 
anzuwenden.

Quelle: BMF-Schreiben v. 06.07.2021 - IV C 2 - S 2706/19/10007 :001

Mit Urteil vom 21.10.2021 hat der EuGH auf  
Vor lage des BFH entschieden: Schwimmunterricht 
einer Schwimmschule ist als spezialisierter,  
punk tuell erteilter Unterricht kein umsatzsteuer-
freier Schul- und Hochschulunterricht iSd. Art. 132  
Abs. 1 Buchst. i und j MwStSystRL. Mit diesem 
Urteil bestätigt der EuGH seine schon mit früheren 
Urteilen vertretene enge Definition von „Schul- und 
Hochschulunterricht“. Vor dem Hintergrund der  
EuGH-Rechtsprechung sind auch die nationalen  
Vor schriften zur Umsatzsteuerbefreiung (ins-
be son dere § 4 Nr. 22 UStG) enger auszulegen.  
Die geltenden nationalen Verwaltungsanweisungen 
räumen aktuell zwar noch ausdrücklich eine Um-
satz steuer befreiung z. B. für den Schwimm unterricht  
der in § 4 Nr. 22 Buchst. a UStG genannten 

Einrichtungen (z. B. gemeinnützige Sportvereine) 
ein, jedoch binden die Verwaltungsanweisungen nur 
die Finanzverwaltung selbst, nicht aber die Gerichte.

Fazit: 
Vor dem Hintergrund der EuGH-Rechtsprechung 
sollten Bildungsanbieter die umsatzsteuerliche 
Würdigung ihrer Kurse und Veranstaltungen hinter -
fragen und prüfen, ob weiterhin – ggf. nach einer 
anderen umsatzsteuerlichen Norm – eine Steuer-
befreiung rechtssicher in Betracht kommt.

Wir sind Ihnen gern behilflich.

Quelle: EuGH-Urteil vom 21.10.2021 – Az. C-373/19 „Dubrovin & Tröger 

– Aquatics“, DStR 2021, 2524

Umsatzsteuerliche Einordnung von Schwimm- und Sportunterricht – mögliche Auswirkungen auch auf andere 
Leistungen von Bildungsanbietern 
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Wenn Immobilien des Privatvermögens innerhalb  
der zehnjährigen Spekulationsfrist an- und wieder 
verkauft werden, muss der Wertzuwachs grundsätz-
lich als privater Veräußerungsgewinn versteuert  
werden. Die Spekulationsfrist berechnet sich ab 
dem Tag der Anschaffung der Immobilie. Wird 
eine Immobilie unentgeltlich erworben (z. B. durch 
Schenkung), ist für den Fristbeginn das Datum 
maßgeblich, an dem der Rechtsvorgänger (Schenker) 

das Objekt erworben hat. Der Rechtsnachfolger 
(Beschenkte) tritt mit dem Erwerb also in eine  
bereits laufende Spekulationsfrist ein.
Um einen Verkauf innerhalb der Spekulationsfrist 
möglichst „steuerschonend“ abzuwickeln, werden in 
der Praxis immer wieder verschiedene Gestaltungs-
modelle umgesetzt, darunter die Schenkung von 
Immobilien an die Kinder kurz vor dem Weiterver-
kauf der Immobilien. Der Effekt: Statt dass der  

Kein Gestaltungsmissbrauch: Grundstücksschenkung an Kinder kurz vor Weiterverkauf ist zulässig 

Vorteile des Arbeitnehmers aus der privaten 
Nutzung von betrieblichen Datenverarbeitungs- und 
Telekommunikationsgeräten (z. B. Smartphones) 
sowie deren Zubehör, aus zur privaten Nutzung 
überlassenen System- und Anwendungs pro gram-
men, die der Arbeitgeber auch in seinem Betrieb 
einsetzt, und aus den im Zusammenhang mit diesen 
Zuwendungen erbrachten Dienstleistungen sind 
steuer frei. Das Finanzgericht München (FG) hat 
sich mit der Berücksichtigung von Telefonkosten für 
Mobilfunkverträge und dem Vorwurf eines Gestal-
tungs  missbrauchs auseinandergesetzt.
Im Rahmen einer Optimierung ihres Entlohnungs-
systems beabsichtigte die Klägerin, ihren Mit-
arbeitern ab dem Jahr 2015 Sachzuwendungen und 
Aufwandsentschädigungen zu gewähren. Unter 
anderem wollte sie ihnen Mobiltelefone zur privaten 
Nutzung überlassen. Die Telefone sollten im Eigen-
tum der Klägerin verbleiben. Der Kostenersatz 
sollte steuerfrei bleiben. Hierzu schloss die Klägerin 
Kaufverträge zum Erwerb der ursprünglich den 
Arbeitnehmern gehörenden Mobiltelefone ab. Die 
jeweiligen Kaufpreise betrugen zwischen 1 EUR und 
6 EUR. Des Weiteren wurde vereinbart, dass die 
Mobilfunkkosten bis zu einer bestimmten Höhe 
übernommen werden. Die Arbeitnehmer mussten 
die Kosten nachweisen. Der Überlassungsvertrag 
war an das bestehende Arbeitsverhältnis geknüpft. 
Im Rahmen einer Lohnsteuer-Außenprüfung ging 
das Finanzamt davon aus, dass die Überlassung 
lohnsteuerpflichtig ist.

Die Klage vor dem FG war erfolgreich. Die Über-
nahme der Telekommunikationskosten für die  
private Handynutzung der Arbeitnehmer konnte 
steuerfrei erfolgen. Bei den Tele kommunikations-
geräten han delte es sich um betriebliche Geräte 
der Arbeit geberin, die privat genutzt wurden. Im 
Streitfall hatte die Klägerin die Geräte von den  
Arbeit nehmern erworben. Sie war damit zivilrecht-
liche und wirtschaftliche Eigentümerin der Geräte 
geworden. Hinsichtlich der Übereignung der Mobil-
telefone lag auch kein Scheingeschäft vor. Der 
Steuerfreiheit steht auch nicht entgegen, dass die 
Klägerin für von den Arbeitnehmern abgeschlossene 
und auf deren Namen laufende Mobilfunkverträge  
die Verbindungsentgelte übernommen hat. Zu 
welchem Preis sie ihren Arbeitnehmern die Mobil-
telefone abgekauft hat, ist ebenfalls unerheblich. 
Auch einen Gestaltungsmissbrauch haben die Richter 
verneint.

Hinweis: 
Das Finanzamt hat Revision eingelegt. Nun bleibt 
abzuwarten, wie der Bundesfinanzhof entscheiden 
wird.

Gerne informieren wir Sie ausführlich darüber,  
welche steuerfreien Gehaltsextras Sie zur Mit arbei-
terbindung einsetzen können.

Quelle: FG München, Urt. v. 20.11.2020 - 8 K 2655/19, Rev. (BFH: VI R 

50/20)

Firmenhandy: Wenn der Arbeitgeber die Mobilfunkkosten übernimmt 
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 3. STEUERRECHTLICHE NEUIGKEITEN
FÜR ALLE STEUERZAHLER



Wie hoch die Grunderwerbsteuer ausfällt, richtet sich 
nach dem Wert der Gegenleistung. Je nach Bundes-
land fallen zwischen 3,5 % und 6,5 % der Gegen-
leistung (Kaufpreis) als Grunderwerbsteuer an. Bei  
einem Grundstückskauf ist der Kaufpreis ein -
schließ lich der vom Käufer übernommenen  
sonstigen Leistungen und der dem Verkäufer 
vorbehaltenen Nutzungen maßgeblich. Das Finanz-
gericht Münster (FG) ist der Frage nachgegangen, 
wann Erschließungskosten Bestandteil der Bemes-
sungs grundlage für die Grunderwerbsteuer sind.
Die Kläger hatten zusammen mit ihrem Sohn im 
Jahr 2018 ein Grundstück von einer GmbH gekauft. 
Es war unbebaut und noch nicht erschlossen, sollte 
aber bebaut werden. Die Erschließungskosten sollten 
von der Verkäuferin getragen werden und waren 
bereits im Kaufpreis enthalten. Eine gesonderte 
Abrechnung der Erschließungskosten sollte nicht 
erfolgen. Das Finanzamt berücksichtigte daraufhin 
bei der Bemessung der Grunderwerbsteuer auch  
die Erschließungskosten. Seiner Ansicht nach 
sind die Kosten der Ersterschließung als sonstige  
Leistung in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen.
Die Klage vor dem FG hatte keinen Erfolg. Das 
Finanzamt hat den (kalkulatorisch) auf die 

Erschließungskosten entfallenden Kaufpreisanteil  
zu Recht in die Bemessungsgrundlage einbezogen. 
Ein Kaufvertrag, der den Anspruch auf Übereignung 
eines inländischen Grundstücks begründet, unter-
liegt der Grunderwerbsteuer. Bemessungsgrundlage 
für die Grunderwerbsteuer ist die Gegenleistung 
− also der Kaufpreis einschließlich der vom Käufer 
übernommenen sonstigen Leistungen. Ob die 
Erschließungskosten dazugehören, ist danach zu 
beurteilen, ob das Grundstück unerschlossen oder 
erschlossen war bzw. ob sich der Veräußerer ver -
pflich tet hat, es dem Käufer erschlossen zu  
ver schaffen. Im Streitfall hatte sich die Verkäuferin 
verpflichtet, den Klägern das Grundstück in 
erschlossenem Zustand zu verschaffen. Das 
Grund stück war zwar zum Zeitpunkt des Vertrags -
schlusses noch nicht erschlossen, der kaufvertrag-
liche Anspruch richtete sich aber auf die Über-
eignung eines erschlossenen Grundstücks. Eine  
gesonderte Abrechnung der Erschließungskosten 
sollte nicht erfolgen. Die Erschließung des Grund-
stücks war nicht Gegenstand einer eigenständigen 
ver traglichen Verpflichtung, die selbständig neben 
der Kaufpreisvereinbarung bestand.

Bemessungsgrundlage: Können auch Erschließungskosten der Grunderwerbsteuer unterliegen?

Schenker den anfallenden Veräußerungsgewinn 
komplett selbst versteuern muss, lagert er die 
Gewinne auf seine beschenkten Kinder aus, die 
jeweils nur ihren Anteil am Gewinn versteuern 
müssen und womöglich aufgrund ihrer (geringeren 
oder nichtvorhandenen) übrigen Einkünfte einem 
geringeren Steuerzugriff ausgesetzt sind.
Der Bundesfinanzhof (BFH) hat jetzt entschieden, 
dass diese „Gewinnverlagerung“ vom Finanz amt 
anerkannt werden muss und keinen steuer lichen 
Gestaltungsmissbrauch darstellt. Im zugrunde-
l ie gen den Fall hatte eine Mutter ihren beiden  
Kindern ein Grundstück (mit laufender Spekulations-
frist) geschenkt. Noch am selben Tag verkauften  
die Kinder das Grundstück weiter. Die Verkaufs-
verhandlungen mit dem Käufer hatte die Mutter 
geführt. Das zuständige Finanzamt nahm einen 
steuerlichen Gestaltungsmissbrauch an und setzte 
den entstandenen privaten Veräußerungs gewinn 
von 97.591 EUR in voller Höhe im Einkommen-
steuerbescheid der Mutter an.
Der BFH urteilte jedoch, dass der Gewinn den 
Kindern jeweils hälftig zuzurechnen war, da sie das 

Grundstück veräußert hatten und nicht die Mutter. 
Für die Annahme eines Gestaltungsmissbrauchs 
war nach Gerichtsmeinung kein Raum, da im 
Einkommensteuergesetz für den hier vorliegenden 
Fall einer unentgeltlichen Übertragung bereits  
eine spezielle Missbrauchsverhinderungsvorschrift 
existiert. Das Gesetz sieht vor, dass bei einem 
unent  geltlichen Erwerb die Anschaffung durch den 
Rechts vorgänger (Schenker) maßgeblich ist. Der 
Rechts nachfolger muss also in eine laufende  
Spe ku  lations frist eintreten und beim Verkauf inner-
halb dieser Frist einen Gewinn versteuern. Die 
Vorschrift bezweckt also, dass die Besteuerung 
als privates Veräußerungsgeschäft durch eine  
Schenkung nicht umgangen werden kann.

Hinweis: 
Gestaltungen wie im Urteilsfall sind rechtlich  
zulässig und nach dem BFH-Urteil nun auch 
„gerichts fest“ durchsetzbar.

Quelle: BFH, Urt. v. 23.04.2021 - IX R 8/20
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Cum/Cum-Transaktionen: Finanzverwaltung überarbeitet Aussagen zum wirtschaftlichen Eigentum 

Nach der neueren höchstrichterlichen Recht spre-
chung zur sogenannten Wertpapierleihe kann das 
wirtschaftliche Eigentum bei zivilrechtlich an einen 
Entleiher übereigneten Aktien ausnahms weise beim 
Verleiher der Aktien verbleiben, wenn dem Entleiher 

lediglich eine formale zivilrechtliche Rechtsposition 
zukommt.
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat die 
Urteilsgrundsätze mit Schreiben vom 09.07.2021 
aufgegriffen und die Verwaltungssicht auf die 

3.4

3.5

Nach der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs 
zur sogenannten Wertpapierleihe kann das wirt-
schaftliche Eigentum bei zivilrechtlich an den 
Entleiher übereigneten Aktien ausnahmsweise beim 
Verleiher verbleiben, wenn dem Entleiher lediglich 
eine formale zivilrechtliche Rechtsposition zukommt. 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat 
diese aus 2015 stammenden Urteilsgrundsätze in 
einem neuen Schreiben aufgegriffen und darin die 
Verwaltungssicht auf die wirtschaftliche Zurechnung 
von Wertpapieren ausführlich dargestellt. Die 
wichtigsten Aussagen im Überblick:
Die Wertpapierleihe ist ein Sachdarlehen, bei 
dem sich der Darlehensgeber verpflichtet, dem 
Darlehens nehmer eine vereinbarte vertretbare Sache 
zu überlassen. Es gilt der Grundsatz, dass dem 
Darlehensnehmer (als zivilrechtlichem Eigentümer) 
die Wertpapiere auch wirtschaftlich zuzurechnen 
sind. Hierfür muss er die „tatsächliche Herrschaft“ 
über die Papiere ausüben. Das heißt, er muss den 
Darlehensgeber für die gewöhnliche Nutzungsdauer 
von der Einwirkung auf das Wirtschaftsgut (die 
Wertpapiere) ausschließen können.

Hinweis: 
Das wirtschaftliche Eigentum an Aktien wird vom 
Darlehensnehmer erlangt, sobald er nach dem 
Willen der Vertragspartner über die Wertpapiere 
verfügen kann. Maßgeblich ist hierfür in der Regel 
der Zeitpunkt, in dem Besitz, Gefahr, Nutzungen und 
Lasten übergehen.

Die wirtschaftliche Zurechnung entliehener Wert-
papiere kann ausnahmsweise beim Darlehensgeber 
verbleiben, wenn die Wertpapiere nur über einen 
kurzen Zeitraum (unter 45 Tagen) über den 
Dividendenstichtag hinaus übertragen werden oder 
die Eigentümerposition des Darlehensnehmers 
ledig   lich rein formal ist. Wann von einer lediglich 
formalen Eigentümerposition des Darlehens-
nehmers auszugehen ist, entscheidet sich nach  
einer Gesamtschau der Verhältnisse. Gegen eine 
wirt  schaftliche Zurechnung der Papiere beim Dar-
le hens nehmer spricht beispielsweise, wenn sich 
das Gesamtentgelt nach dem erzielbaren Steuer -
vorteil bemisst, dem Darlehensnehmer kein Liqui-
d i  tätsvorteil erwächst oder er in einer schwachen 
Rechtsposition ist.
Erfolgt die wirtschaftliche Zurechnung der Papiere 
beim Darlehensnehmer, so ist ihm mit der zivil-
rechtlichen Eigentumsübertragung die Darlehens-
valuta steuerlich zuzurechnen. Beim Darlehens  -
geber tritt an die Stelle der Wertpapiere eine 
Forde   rung (auf Lieferung von Wertpapieren gleicher  
Art, Güte und Menge), die mit dem Buchwert der 
hin ge ge benen Wertpapiere anzusetzen ist. Die  
gegebenen falls in den Aktien enthaltenen stillen 
Reserven lösen keine Gewinnrealisierung aus.
Erfolgt die wirtschaftliche Zurechnung der Papiere 
beim Darlehensgeber, müssen die Wertpapiere un-
unterbrochen in der Bilanz des Darlehensgebers 
ausgewiesen werden. Die Dividende ist wirtschaft-
lich dem Darlehensgeber zuzurechnen und bei  
diesem zu besteuern.

Quelle: BMF-Schreiben v. 09.07.2021 - IV C 6 - S 2134/19/10003 :007

Wertpapierleihe: Grundsätze zur wirtschaftlichen Zurechnung im Fokus 
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Hinweis: 
Nutzen Sie im Vorfeld eines Grundstückskaufs unser 
Beratungsangebot. Im Rahmen der Vertragsgestal-
tung lassen sich einige Fehler vermeiden, die zu  
einer höheren Steuerlast führen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 18.03.2021 - 8 K 1438/19 GrE, Rev. (BFH: II 

R 9/21)
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wirt schaftliche Zurechnung von Wertpapieren 
darge stellt. Flankierend hat das BMF auch seine  
Aus     sagen zur materiell-rechtlichen Behandlung  
soge n  annter Cum/Cum-Transaktionen angepasst.

Hinweis: 
Bei Cum/Cum-Transaktionen handelt es sich um 
Kombinationen von Aktienverkäufen und -rück-
käufen rund um einen Dividendenstichtag. Diese 
Transaktionen werden genutzt, damit aus län dische 
Besitzer deutscher Aktien dem Kapital ertrag steuer-
abzug von 15 % entgehen können: Der ausländische 
Anteilseigner überträgt seine Aktien zunächst kurz  
vor dem Dividendenstichtag auf einen Dritten, der 
dann die Dividende bezieht. Kurz nach der Aus-
schüttung erwirbt der Anteilseigner die Aktien samt 
Dividende zurück. Der Dritte lässt sich die auf die 
Dividende abzuführende Kapitalertragsteuer an-
rech nen und teilt diese Steuerersparnis mit dem 
ausländischen Anleger.
Bislang hatte das BMF lediglich erklärt, dass mit 
der Einbuchung der Wertpapiere in das Depot des 
Entleihers von einem Übergang des zivilrechtlichen 
− und grundsätzlich auch des wirtschaftlichen − 
Eigentums auszugehen ist. In seinem neuen  
Schreiben hat das BMF diese Aussage nun über-
ar  beitet und erklärt, dass Wirtschaftsgüter zwar  

grund  sätz lich dem (zivilrechtlichen) Eigentümer 
zuzurechnen sind, hiervon jedoch abzuweichen ist, 
wenn ein anderer als der zivilrechtliche Eigentümer  
die tatsächliche Sachherrschaft über die Aktien  
ausübt. Bei Cum/Cum-Gestaltungen geht das zivil-
rechtliche Eigentum an den Aktien demnach zwar 
auf den Entleiher über, allerdings bewirken die  
anlässlich der Transaktion abgeschlossenen Verträge 
und die Art ihres Vollzugs, dass das wirtschaftliche 
Eigentum nicht auf den zivilrechtlichen Eigentümer 
der Aktien übergeht. Denn es erfolgt kein endgül-
tiger Übergang der Chancen und Risiken, die mit 
dem Eigentum an den Wertpapieren üblicherweise 
verbunden sind. Der Empfänger der Aktien trägt 
keine Kursrisiken.
Bei Cum/Cum-Gestaltungen muss neben der Frage 
der Zurechnung des wirtschaftlichen Eigentums 
zudem geprüft werden, ob ein Gestaltungsmiss -
brauch vorliegt. Die Umgehung von Kapitalertrag-
steuer ist missbräuchlich und führt zu einem gesetz-
lich nicht vorgesehenen Steuervorteil. In der Folge 
muss der Sachverhalt so beurteilt werden, als ob  
eine angemessene rechtliche Gestaltung gewählt 
worden wäre.

Quelle: BMF-Schreiben v. 09.07.2021 - IV C 1 - S 2252/19/10035 :014

Beamtenrechtliches Sterbegeld: Pauschale Zahlung ist nicht steuerfrei 

Beamtenrechtliche Sterbegelder, die sich pauschal 
nach den Dienstbezügen bzw. dem Ruhegehalt des 
Verstorbenen bemessen, sind nicht steuerbefreit. 
Das geht aus einem aktuellen Urteil des Bundes-
finanzhofs (BFH) hervor. Geklagt hatte eine Erbin, 
deren verstorbene Mutter zu Lebzeiten als Ruhe-
standsbeamtin des Landes Nordrhein-Westfalen  
eine Pension bezogen hatte. Nach beamten recht-
lichen Grundsätzen stand den Erben ein Sterbe geld 
in Höhe der doppelten Bruttobezüge des Sterbe -
monats zu. Das Land behielt Lohnsteuer und Soli-
da ritätszuschlag vom Sterbegeld der Mutter ein und 
zahlte den verbleibenden Nettobetrag an die Erbin 
aus.
Das Finanzamt stufte das Sterbegeld als steuer-
pflichtige Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit 
der Erbin ein. Zugleich gewährte es einen Freibetrag 
für Versorgungsbezüge sowie den Werbungs  kosten-
Pauschbetrag und rechnete die einbehaltenen 
Ab zugsbeträge an. In erster Instanz lehnte das  
an ge ru fene Finanzgericht (FG) einen Steuerzugriff 

jedoch ab und urteilte, dass die Zahlung eine 
steuerfreie Beihilfe sei.

Hinweis: 
Nach dem Einkommensteuergesetz bleiben Bezüge 
aus öffentlichen Mitteln, die wegen Hilfsbedürftig keit 
bewilligt werden, steuerfrei.

Der BFH widersprach der erstinstanzlichen Ein-
ord  nung jedoch und erklärte, dass es sich bei dem 
Sterbegeld um steuerbare, der Erbin zuzurechnende 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit handelte. 
Die vom FG angeführte Steuerbefreiung greift nach 
Ansicht des BFH nicht, da sie nur für Bezüge in 
Betracht kommt, die wegen Hilfsbedürftigkeit 
bewilligt worden sind. Dies war nach Meinung der 
Bundes richter bei den vorliegenden Bezügen nicht 
der Fall, da das Sterbegeld es den Hinterbliebenen 
lediglich erleichtern sollte, die mit dem Tod der 
Beamtin zusammenhängenden besonderen Auf-
wendungen zu bestreiten. Das Geld wurde zudem 
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unabhängig davon ausgezahlt, ob anlässlich des 
Todesfalls tatsächlich Kosten entstanden waren. Das 
pauschale Sterbegeld orientierte sich somit nicht an  
 

einer typisierend vermuteten Hilfsbedürftigkeit der 
Empfängerin.

Quelle: BFH, Urt. v. 19.04.2021 - VI R 8/19

Gesellschaftsanteil: Abweichender Gewinnverteilungsschlüssel ist für die Erbschaftsteuer nicht entscheidend 

Wenn Eltern Vermögen auf ihre Kinder übertragen 
möchten, ist es oft ratsam, bereits zu Lebzeiten eine 
Schenkung vorzunehmen. So kann ein Elternteil 
zum Beispiel mit seinen Kindern einen Schenkungs-
vertrag über bestimmte Gegenstände abschließen  
und mit ihnen eine GbR zur Verteilung des  
Gewinns gründen. Der Gewinnverteilungsschlüssel 
kann dabei auch von der Vermögensbeteiligung 
abweichen. Das Finanzgericht Münster (FG) hat 
die Frage beantwortet, wie das Vermögen in einem 
solchen Fall nach dem Tod des Elternteils aufzuteilen 
ist.
Im Streitfall hatte die Mutter ihren beiden Kindern 
schenkweise Vermögensgegenstände übertragen 
(Grundstücke, GmbH-Anteile, Bankguthaben, Wert-
papiere und Pferde). Dazu hatte sie mit den Kindern 
eine GbR gegründet, an der sie zu 5 % und die 
Kinder zu jeweils 47,5 % beteiligt waren. Laut 
Gesellschaftsvertrag gab es eine davon abweichende 
Gewinnbeteiligung: Die Mutter war zu 90 % und die 
Kinder waren zu jeweils 5 % am Gewinn beteiligt. 
Sobald die Geschäftsführerstellung der Mutter 
− egal, aus welchem Grund − endete, sollten die 
Kinder entsprechend ihrer Vermögensbeteiligung 
am Gewinn beteiligt werden. Die abweichende 
Gewinnbeteiligung wurde als nießbrauchsähnliches 
Nutzungsrecht angesehen. Nach dem Tod der Mutter 
stellte das Finanzamt deren Anteil am Betriebs -
vermögen fest. Bei der Bewertung des Anteils der 

Erblasserin berücksichtigte es den abweichenden 
Gewinnverteilungsschlüssel des Gesell  schafts ver-
trags. Nach Ansicht des Finanzamts entfielen daher 
vom nach Abzug der Kapitalkonten ver bliebenen  
Wert des Betriebsvermögens nicht 5 %, sondern  
90 % auf den Anteil der Erblasserin.
Das FG hielt die dagegen gerichtete Klage für 
begründet. Nach dem Gesetz ist der Wert des Anteils 
am Betriebsvermögen gesondert festzustellen, wenn 
der Wert für die Erbschaftsteuer von Bedeutung 
ist. Dies ist aufgrund des Todes der Mutter der 
Fall. Bei der Ermittlung des gemeinen Werts eines 
Anteils am Betriebsvermögen sind zunächst die 
Kapitalkonten aus der Gesamthandsbilanz zuzu rech-
nen; der verbleibende Wert ist nach dem Gewinn-
verteilungsschlüssel aufzuteilen.
Im Sachverhalt ist zwischen den Beteiligten nur 
streitig, welcher Gewinnverteilungsschlüssel für die 
Aufteilung des nach Abzug der jeweiligen Kapital-
konten verbleibenden Gesamthandsvermögens bei 
der Bewertung des von der Erblasserin gehaltenen 
Anteils an der GbR maßgebend ist. Die abweichende 
Gewinnverteilung ist jedoch mit dem Tod der Erb-
lasserin erloschen. Sie war ein höchstpersönliches 
Recht der Erblasserin und konnte nicht auf die  
Kinder übergehen.

Quelle: FG Münster, Urt. v. 15.04.2021 - 3 K 3911/18 F, Rev. (BFH: II R 

13/21)

3.7

3.8 Hausnotrufsystem: Als haushaltsnahe Dienstleistung absetzbar 

Um bei einem Treppensturz oder etwa einem Herz-
infarkt schnell Hilfe anfordern zu können, haben 
viele Senioren in ihrem Haushalt ein Haus not ruf-
system installiert. In der Regel genügt ein Knopf-
druck auf einen Funksender und schon wird eine  
externe Notrufzentrale informiert. Eine vom Bund 
der Steuerzahler unterstützte Musterklage hat nun 
in erster Instanz ergeben, dass die Kosten für ein 
Hausnotrufsystem als haushaltsnahe Dienstleistung 
geltend gemacht werden können.

Hinweis: 
Im Privathaushalt erbrachte haushaltsnahe Dienst-
leistungen können mit 20 % der Lohnkosten, 
maximal 4.000 EUR pro Jahr, von der tariflichen 
Einkommensteuer abgezogen werden.

Im zugrundeliegenden Fall lebte die 1939 geborene 
Klägerin allein in ihrem Haushalt und nutzte ein 
Hausnotrufsystem, dessen Kosten sie in ihrer Ein-
kommensteuererklärung als haushaltsnahe Dienst-
leistung geltend machte. Das Finanzamt verwehrte  
ihr den Steuerabzug und erklärte, dass derartige 
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Kosten nur absetzbar seien, wenn der Steuerzahler 
im Heim wohne. Doch das Finanzgericht Baden-
Württemberg (FG) gab der Seniorin recht und 
erkannte 20 % der Kosten steuermindernd an. Die 
Richter begründeten dies damit, dass üblicherweise 
Haushaltsangehörige im Bedarfsfall Hilfe holten 
und das Notrufsystem bei Alleinlebenden die Über-
wachung im Haushalt ersetze.

Hinweis: 
Zu beachten ist, dass das FG die Revision zum 
Bundes  finanzhof (BFH) zugelassen hat. Es ist zu 
erwarten, dass das Finanzamt das Urteil nun vom 

BFH überprüfen lässt, da bereits ein weiteres Revi-
sions verfahren zu dieser Thematik anhängig ist. 
Betroffene, denen die Kosten in gleichgelagerten 
Fällen aberkannt wurden, können Einspruch gegen 
ihren Steuerbescheid einlegen und unter Hinweis  
auf die vorstehend genannten Verfahren das 
Ruhen ihres Verfahrens beantragen. So bleibt ihr 
eigener Steuerfall offen, bis der BFH abschließend 
entschieden hat.

Quelle: Bund der Steuerzahler e.V., Pressemitteilung v. 02.07.2021  

FG Baden-Württemberg, Urt. v. 11.06.2021 - 5 K 2380/19, Rev. zugelassen

Jahresendspurt 2021: Gezielte Steuerung der Kosten kann Steuerersparnis bringen 

In den letzten Monaten des Jahres können Steuer-
zahler noch einige wichtige Weichen stellen, um ihre 
Einkommensteuerbelastung für 2021 zu senken:

Werbungskosten: Das Finanzamt gewährt jedem 
Arbeitnehmer eine Werbungskostenpauschale in 
Höhe von 1.000 EUR. Diesen Betrag zieht es 
auto matisch vom Arbeitslohn ab, sofern keine 
höheren Kosten nachgewiesen werden. Macht 
der Arbeitnehmer jedes Jahr konstant berufliche  
Kosten von bis zu 1.000 EUR geltend, erzielt er 
dadurch also keinen steuerlichen Mehrwert. Es 
lohnt sich daher häufig, berufliche Kosten jahres-
weise zu bündeln, damit die 1.000-EUR-Grenze  
in einem Jahr übersprungen wird (und die Kosten 
sich somit steuermindernd auswirken), während 
dann in einem anderen Jahr der Pauschbetrag 
greift. Wer diese Strategie umsetzen will, sollte 
noch vor dem Jahreswechsel sämtliche beruf-
lichen Kosten zusammenrechnen, die in 2021  
entstanden sind und voraussichtlich noch anfallen 
werden.
Außergewöhnliche Belastungen: Selbstgetragene 
Kosten für ärztliche Behandlungen, Kranken haus-
aufenthalte, Medikamente, Brillen und Hörgeräte 
können als außergewöhnliche Belastungen gel tend 
gemacht werden. Bevor sich diese Kosten steuer-
mindernd auswirken, bringt das Finanzamt aber 
eine sogenannte zumutbare Belastung in Ab zug. 
Weil diese in jedem Jahr aufs Neue über sprungen 
werden muss, sollten Steuerzahler ihre Krank-
heitskosten − genau wie Werbungskosten − mög-
lichst jahresweise bündeln, um einen steuer-
optimalen Abzug zu erreichen. Zwar ist in der  
Regel nicht planbar, wann Krankheitskosten 
anfallen, ein paar Einflussmöglichkeiten haben 
Steuerzahler aber doch: Zunächst sollten sie 

sämtliche Krankheitskosten zusammenrechnen, 
die in 2021 bereits angefallen sind. Ergibt die 
Berech nung, dass die zumutbare Belastung für  
das auslaufende Jahr bereits überschritten ist, 
können sie noch schnell nachlegen und bei spiels-
weise noch eine Brille kaufen. Ergibt die über-
schlägige Berechnung, dass 2021 bisher nur 
wenige oder noch gar keine außergewöhnlichen 
Belastungen angefallen sind, kann es sinnvoll sein, 
die Kosten auf 2022 zu verschieben, weil dann  
die Chance besteht, dass sie zusammen mit 
anderen Kosten die Hürde der zumutbaren 
Belastung überspringen.
Handwerkerleistungen: Eine völlig andere Strate-
gie sollten Steuerzahler bei Handwerkerleistungen 
verfolgen. Da bei diesen Kosten ein Höchstbetrag 
gilt, sollten sie möglichst gleichmäßig über die 
Jahre verteilt werden. Private Haushalte dürfen 
Lohnkosten für Handwerker mit 20 % von der 
tariflichen Einkommensteuer abziehen. Da das 
Finanzamt Lohnkosten bis 6.000 EUR pro Jahr 
anerkennt, beträgt die maximal erzielbare Steuer-
ersparnis 1.200 EUR. Eine Steuerersparnis kurz 
vor Jahresende ist möglich, wenn Steuerzahler 
die Höchstbeträge für 2021 noch nicht komplett 
ausgeschöpft haben. In diesem Fall können sie 
vor Silvester noch offene Handwerkerrechnungen 
begleichen oder ausstehende Reparaturen in  
Auftrag geben und bezahlen. Sind die Höchst-
beträge für 2021 bereits voll ausgeschöpft, sollten 
Kosten möglichst in das nächste Jahr verlagert 
werden.

Quelle: Steuerberaterkammer Stuttgart, Pressemitteilung 15/2021 v. 

26.08.2021

3.9
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•
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STEUERTERMINE

NOVEMBER 2021

10.11.  Umsatzsteuer*
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*

10.11. 15.11. Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.* Grundsteuer**

15.11. Gewerbesteuer**

Die in dieser Mandanteninformation enthaltenen Angaben und Mit teilungen 

sind aus schließlich zur Information be stimmt. Die Inhalte wurden mit größter 

Sorgfalt erstellt. Sie stellen jedoch keine rechtliche oder steuerrechtliche  

Bera tung dar. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte 

können wir keine Gewähr übernehmen.

Vierhaus Steuerbe ra tungs gesellschaft mbH

Sarrazinstraße 11 - 15

12159 Berlin 

Hauptsitz: Berlin; 

Niederlassung: Potsdam

Tel.: 030 859948-40 

Fax: 030 859948-44

info@vierhaus-kanzlei.de

www.vierhaus-kanzlei.de

Geschäftsführer: Heinrich Vierhaus, 

Andreas Brandt, Gülperi Atalay-Akgün

Amtsgericht Charlottenburg

HRB-Nr. 80628

Rechtsstand: 03.11.2021
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Zahlungsschonfrist: bis zum 15.11. bzw. 
18.11.2021. Diese Schonfrist gilt nicht 
bei Barzahlungen und Zahlungen per 
Scheck. [* bei monatlicher Abführung für 
Oktober 2021;** Vierteljahresrate an die 
Gemeinde]

DEZEMBER 2021

10.12. Umsatzsteuer*
 Lohnsteuer*
 Solidaritätszuschlag*
 Kirchenlohnsteuer ev. und r.kath.*
 Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer**
 Solidaritätszuschlag**
 Kirchensteuer ev. und r.kath.**

Zahlungsschonfrist: bis zum 
13.12.2020. Diese Schonfrist gilt nicht 
bei Barzahlungen und Zahlungen per 
Scheck. [* bei monatlicher Abführung für 
November 2021; ** für das IV. Quartal 
2021]




